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WANN IST ERASMUS' ÜBERSETZUNG DES NEUEN
TESTAMENTS ENTSTANDEN?

Nur wenige von Erasmus' Werken haben seine Zeitgenossen so beein-
druckt, wie seine Übersetzung des Neuen Testaments. Nur wenige Wer-
ke bedeuteten auch Erasmus selbst soviel wie diese neue Übersetzung.
Genau genommen war sie eher eine Revision der Vulgata in klassische-
rem Latein.1 Mit diesem neuen lateinischen Text des Neuen Testaments
hoffte Erasmus sein Programm zur Reform von Kirche und Gesellschaft
nach der Norm der philosophia Christi verwirklichen zu können. Die erste
Veröffentlichung der Übersetzung erfolgte 1516 in Erasmus' Novum In-
strumentum. Bis in das 17. Jahrhundert erschienen ungefähr 250 Editio-
nen.

Mit dieser Übersetzung ist ein historisches Problem verbunden: es steht
nicht genau fest, wann sie entstanden ist. In diesem Beitrag soll das Ent-
stehungsdatum von Erasmus' Übersetzung näher untersucht werden. Es
soll dargelegt werden, dass Erasmus spätestens 1512 mit dieser Arbeit be-
gonnen hat.

Bis vor kurzem ging man aufgrund der Autorität von P.S. Allen davon
aus, dass Erasmus seine Übersetzung des Neuen Testaments 1505 - 1506,
während seines Aufenthaltes in England, angefertigt hat.2 Diese Datie-
rung stützte sich auf die Jahreszahlen "1506" und "1509", die in den
Kolophonen der Handschriften genannt werden, in denen eine Abschrift
der Übersetzung zu finden ist. AJ. Brown hat 1985 jedoch unumstösslich
aufgezeigt, dass die Jahreszahlen sich lediglich auf den Text der Vulgata
beziehen, der ebenfalls in den Handschriften anzutreffen ist.3 Brown hat
bewiesen, dass die Übersetzung von Erasmus erst später, d.h. nach der
Vulgata, in die Handschriften übernommen wurde, und zwar erst in den
20er Jahren des 16. Jahrhunderts. Der Text muss aus einer gedruckten
Ausgabe von Erasmus' Übersetzung stammen. Dies hat 1985 auch Carlos
Gilly vermerkt.4

Die Kolophone der Handschriften bilden also für eine frühe Datierung
von Erasmus' Übersetzung auf 1505-1506 keine Grundlage mehr.
Brown schlug daher vor, Erasmus' Arbeit an der Übersetzung des Neuen
Testaments in Übereinstimmung mit den Mitteilungen zu datieren, die
er selbst nach dem Erscheinen des Novum Instrumentum in seiner Korres-
pondenz und in Apologien darüber gemacht hat. Nach diesen eigenen
Mitteilungen ist es bis zu seiner Ankunft in Basel, im August 1514, nie
sein Ziel gewesen, eine neue Übersetzung zu machen. Die Idee einer
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neuen Übersetzung sei ihm erst in Basel von Freunden suggeriert worden,
als Proben bereits im Begriff war mit dem Druck der Annotationes zu begin-
nen, d.h. 1515.5

Nun steht ausser Zweifel, dass Erasmus, der alles in seinem Leben in
grösster Eile tat, seiner neuen Übersetzung nach seiner Ankunft in Basel
noch ihre definitive Form geben musste. Es existieren jedoch Hinweise
darauf, dass er nicht erst nach seiner Ankunft in Basel im August 1514,
sondern bereits spätestens 1512, während seines Aufenthaltes in England
(1511-1514), damit begonnen hat.

Für ein richtiges Verständnis der Sache ist es wichtig, sich zuerst über
den Charakter von Erasmus' neuer Übersetzung im klaren zu sein. Sie
ist, wie gesagt, keine radikal neue Übersetzung aus dem Griechischen,
sondern eine Bearbeitung der alten Vulgata. Das altkirchliche Latein der
Vulgata war nach Erasmus' Maßstäben rhetorisch unzweckmäßig. Dar-
um änderte er unter Heranziehung griechischer Handschriften die Worte
und Konstruktionen im Vulgatatext, die ihm zu unklassisch, zu unele-
gant oder zu undeutlich erschienen. Dies alles geschah mit dem Ziel, die
Botschaft des Neuen Testaments besser und effektiver zum Ausdruck zu
bringen. Erasmus brachte außerdem die Textform der Vulgata textkri-
tisch mit der byzantinischen Textform der von ihm herangezogenen
griechischen Handschriften in Übereinstimmung. All' diese Änderungen
erfolgten allerdings in einem bereits existierenden Text der Vulgata, d.h.
in einem Exemplar einer gedruckten Ausgabe der Vulgata. Darin strich
Erasmus bestimmte Worte und ersetzte sie durch andere. Das setzte er in
den Ausgaben seines eigenen Neuen Testaments fort. Die fünfte Edition
seines Novum Testamentum (1535) bestand schließlich zu 40 Prozent aus
geändertem Text der Vulgata, während 60 Prozent beibehalten worden
war.

Nun kann man eine Vulgata, in der 40 Prozent geändert worden ist,
nicht mehr die Vulgata nennen. Erasmus' Übersetzung ist demnach tat-
sächlich etwas anderes als die Vulgata. Sie ist allerdings auch keine völlig
neue Übersetzung: sie bleibt eine humanistisch-rhetorische Revision der
Vulgata. Um sie zu charakterisieren, sprach Erasmus selbst von seiner
"Verbesserung" der bestehenden lateinischen Übersetzung: seiner correc-
tio, seiner emendatio oder seiner castigatio.

Besonders der letztgenannte Ausdruck ist für uns von Bedeutung. Eras-
mus verwendete ihn 1516 in der Apologia, mit der er seine neue Überset-
zung gegen die drohende Kritik konservativer Gegner verteidigte. Er
fürchtete, daß man ihm vorwerfen würde, er wolle seine neue Überset-
zung die Stelle der Vulgata einnehmen lassen. Das ist nicht der Fall, sagt
Erasmus: "Denen diese Ausgabe (die Vulgata) gefällt—weder verurteile
ich sie, noch ändere ich sie—, diesen soll ihre Ausgabe bleiben. Sie wird ja
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durch unsere Übersetzung (nostra castigatio) nicht verletzt . . . ".6

Mit dem Ausdruck castigatio meint Erasmus hier nichts anderes als seine
neue lateinische Übersetzung, nicht auch noch die Annotationes. Das geht
aus der Art hervor, in der er hier seine castigatio der Vulgata gegenüber-
stellt. Es erweist sich außerdem aus dem folgenden Satz in der Apologia:
"Die Vulgata möge in den Schulen gelesen, in den Kirchen gesungen, bei
den Predigten zitiert werden; das verhindert niemand. Folgendes möchte
ich mich jedoch zu versprechen getrauen: Wer die unsere (sc. unsere
castigatio) zu Hause liest, wird die seine (die Vulgata) besser erkennen".
Daß Erasmus sich hier mit castigatio auf eine Übersetzung und nicht auf
seine Annotationes bezieht, geht schließlich auch aus der Anwendung von
castigare in einer späteren Passage der Apologie aus dem Jahre 1527 her-
vor. Dort klagt Erasmus über konservative Theologen, die über seine
Übersetzungsarbeit ausrufen: "Daß es eine nicht zu tolerierende Untat
sei, die Evangelien zu verbessern, das Magnificat (Lk. 1: 46ff.) zu säu-
bern (castigare), das Gebet des Herrn zu ändern."7

Daher zielt der Gebrauch von castigatio und castigare bei Erasmus im
Zusammenhang mit seiner Arbeit am Neuen Testament auf eine Revi-
sion der Vulgata, deren Resultat seine eigene Übersetzung ist. Castigatio
und castigare können bei Erasmus auch die folgenden Bedeutungen haben:

2) die pädagogische Zurechtweisung und Bestrafung von Kindern;8

3) die textkritische Emendation und Edition eines Textes;9

4) die stilistische Verbesserung einer noch nicht vollendeten Prosakom-
position oder eines Gedichtes;10

5) Korrektur lesen.11

Die häufigste Bedeutung ist jedoch: das Revidieren, Verbessern und
Ergänzen eines literarischen Werkes im Hinblick auf eine sowohl stilis-
tisch, als auch rhetorisch und inhaltlich verbesserte Ausgabe. In dieser
letzten Bedeutung verwendet Erasmus castigare und castigatio in bezug auf
seine lateinische Übersetzung des Neuen Testaments: diese Übersetzung
soll eine Verbesserung, castigatio, der Vulgata sein.

Hierauf bezog sich Erasmus auch in seinem Brief an Servatius Rogerus
vom 8. Juli 1514, als er schrieb: castigavi totum Novum Testamentum. Dies
kann nicht auf die Festlegung eines griechischen Textes zielen, da Eras-
mus erst nach seiner Ankunft in Basel, Ende August 1514, auf Drängen
von Frobens Mitarbeiter Nikolaus Gerbel, den Entschluß faßte, den
griechischen Text herauszugeben. Ein Bezug auf das Schreiben der An-
notationes ist ebenfalls nicht möglich. Erstens nennt Erasmus die Annota-
tiones im direkt folgenden: et supra mille loca annotavi.n Zweitens ist seine
neue Übersetzung zweieinhalb Monate später fertig. Das geht aus sei-
nem Brief an Jakob Wimpfeling vom 21. September 1514 hervor. Darin
spricht Erasmus von seinem Vorhaben, das Novum Testamentum a me versum



154 HJ. DE JONGE

in Druck zu geben.13 Sollte die Übersetzung in irgendeiner Form, wie
vorläufig auch immer, im September 1514 fertig gewesen sein, dann müs-
sen sich Erasmus' Worte castigavi totum Novum Testamentum vom Juli 1514
ebenfalls auf seine Übersetzung beziehen.

Es existiert jedoch noch eine frühere Passage in Erasmus' Korrespon-
denz, in der er von seiner castigatio Novi Testamenti als etwas spricht, woran
er arbeitet. Im Herbst des Jahres 1512 schrieb er aus London an Peter Gil-
lis: Absolvam castigationem Novi Testamenti, "Ich werde meine Revision des
Neuen Testaments vollenden" (Ep. 264, 13 - 14). Wie wir sahen benutzte
Erasmus 1516 und 1514 castigare und castigatio im Zusammenhang mit
dem Neuen Testament für die verbesserte Ausgabe der lateinischen Über-
setzung. Es gibt keinen Grund anzunehmen, daß castigatio hier, im Jahre
1512, etwas anderes bedeutet. Allerdings implizierte diese castigatio auch
das Vergleichen von griechischen und lateinischen Handschriften mit der
gedruckten Vulgata. Das zeigt sich in einem Brief, den Erasmus am
11. Juli 1513 an Colet schrieb (Ep. 270, 58-61). Hierin spricht Erasmus
von seinen castigationes des Neuen Testaments und der Werke von Hiero-
nymus. Er präzisiert, daß die castigatio des Neuen Testaments den Ver-
gleich (collatio) von Handschriften umfaßt. Aber der Vergleich mit Hand-
schriften ergab zwei Dinge: a) interessante Lesarten von griechischen
und lateinischen Handschriften, und b) daraufgestützte Änderungen im
Vulgatatext. Erasmus beschrieb seine Arbeitsmethode am 8. Juli 1514
genau: "Aufgrund eines Vergleiches mit griechischen und alten Hand-
schriften habe ich das gesamte Neue Testament korrigiert", Ex Graecorum
et antiquorum codicum collatione castigavi totum Novum Testamentum. Erasmus
notierte also Varianten mit der Hand in den Margen eines Exemplares
einer gedruckten Vulgata. Gleichzeitig brachte er mit der Hand Än-
derungen im gedruckten Text der Vulgata an. Dieses handschriftliche
Material erweiterte er im Laufe mehrerer Jahre. Mit diesem Material
(einer Vulgata mit handschriftlichen Korrekturen im Text und hand-
schriftlichen Varianten und anderen Aufzeichnungen in der Marge)
reiste Erasmus im August 1514 nach Basel. Einen vollendeten Text seiner
Übersetzung in einer separaten Abschrift hatte er zu dem Zeitpunkt noch
nicht. Das einzige, was er besaß, war ein Vulgatadruck mit seinen hand-
schriftlichen Verbesserungen und Aufzeichnungen. Wesentlich ist je-
doch, daß Erasmus spätestens 1512 mit den Verbesserungen begonnen
hat. Denn es gibt keinen Grund anzunehmen, daß seine castigatio des
Neuen Testaments (absolvam castigationem Novi Testamenti) 1512 etwas an-
deres ist, als in den Jahren 1514 und 1516.

Es gibt noch andere Angaben, die daraufhinweisen, daß Erasmus nicht
erst nach seiner Reise nach Basel auf die Idee kam, eine neue lateinische
Übersetzung des Neuen Testaments anzufertigen, sondern daß er bereits
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vor August 1514 an einer solchen Übersetzung gearbeitet hat. Zwei dieser
Hinweise verdienen es, hier noch erwähnt zu werden.

Erstens sah Erasmus sich selbst bereits im Juli 1514, sofern es seine
Arbeit am Neuen Testament betraf, als einen zweiten Hieronymus. Das
wird aus seiner Mitteilung deutlich: Exgraecorum et antiquorum codicwn colla-
tione castigavi totum Novum Testamentum.^ Die Kombination graeci et antiqui
in diesem Satz ist merkwürdig und auffallend. Man hätte eher graeci et
latini oder recentes et antiqui erwartet. Die befremdliche Kombination, die
Erasmus verwendet, ist jedoch eine Reminiszenz an eine ähnliche Mit-
teilung von Hieronymus im Prolog zu seiner lateinischen Revision der
vier Evangelien. Hierin sagt er, daß er die existierende lateinische Über-
setzung (die Vetus Latina) mit Hilfe eines "Vergleiches mit griechischen
Manuskripten, allerdings alten": codicum graecorum . collatione, sed vete-
rum, revidiert und bearbeitet hat.15 Erasmus' Worte Ex graecorum et anti-
quorum codicum collatione castigavi Novum Testamentum vom 8. Juli 1514 sind
eine Imitation dieses Satzes. Bereits zu dem Zeitpunkt betrachtete Eras-
mus sich also als eine Art "zweiten Hieronymus". Das kann jedoch nur
dann der Fall gewesen sein, wenn er bereits damals an einer Revision der
lateinischen Bibelübersetzung gearbeitet hat. Erasmus muß daher vor
Juli 1514 mit seiner Übersetzungsarbeit am Neuen Testament begonnen
haben.

Zweitens schrieb Erasmus, als er 1515 oder Anfang 1516 seine Apologia
schrieb, die vorn im Novum Instrumentum abgedruckt werden sollte, daß
seine neue lateinische Übersetzung des Neuen Testaments das Resultat
von zwei recognitiones sei, d.h. zwei Revisionen der Vulgata. Erasmus un-
terscheidet hier eine prima recognitio und eine posterior recognitio.16 Für die
prima recognitio soll er vier, für die posterior recognitio fünf griechische Ma-
nuskripte herangezogen haben. Es steht auf jeden Fall fest, daß Erasmus
in Basel ab August 1514 griechische Handschriften verglichen hat. Es
steht ebenfalls fest, daß er in England, d.h. zuletzt in den Jahren
1511-1514, griechische Handschriften, u.a. Minuskel 69, verglichen
hat.17 Es ist darum äußerst wahrscheinlich, daß die prima recognitio des
lateinischen Textes des Neuen Testaments, die Erasmus in seiner Apologia
von 1516 erwähnt, 1511-1514 in England stattgefunden hat. Die erste
recognitio fällt dann in die Periode zwischen 1511 und 1514, die zweite
zwischen 1514 und 1516. Der Unterschied, den Erasmus zwischen den
beiden recognitiones macht, macht es auf jeden Fall plausibel, daß er bereits
während seiner Jahre in England an seiner lateinischen Übersetzung des
Neuen Testaments gearbeitet hat.

Zusammenfassend können wir sagen, daß Erasmus mit der Revision
der lateinischen Übersetzung des Neuen Testaments, d.h. mit der Arbeit
an seiner eigenen Übersetzung, während seines Aufenthaltes in England
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zwischen 1511 und 1514, aber spätestens 1512, begonnen haben muß.
Nach der Veröffentlichung vom Novum Instrumentum im März 1516 be-

hauptete Erasmus immer wieder, daß er ursprünglich nicht seine eigene
neue Übersetzung drucken lassen wollte, sondern die Vulgata, und daß
er erst den Entschluß zur Publikation seiner eigenen Übersetzung gefaßt
habe, als Froben bereits im Begriff war, mit dem Drucken vom Novum In-
strumentum zu beginnen.18

Diese Darstellung entspricht offensichtlich nicht der Wahrheit, da
Erasmus bereits am 21. September 1514 sein Vorhaben, seine eigene
Übersetzung drucken zu lassen, zum Ausdruck gebracht hatte (Ep. 305,
222-224). Mit dem Druck des griechischen und lateinischen Bibeltextes
im Novum Instrumentum hatte man am 11. September 1515, ein Jahr spä-
ter, noch nicht begonnen, da Nikolaus Gerbel damals noch das gesamte
Layout der Edition bei Erasmus zur Diskussion stellen konnte (Ep. 352,
7ff.). Mit dem Druck der Annotationes wurde noch später begonnen.19

Erasmus' Vorstellung der Tatsachen, die er ab Juni 1516 gab, ist daher
nachweisbar falsch. Der Grund für diese spätere, verkehrte Darstellung
war, daß er sich entschuldigen wollte, als die Kritik an seiner Übersetzung
über ihn hereinbrach. Erasmus wollte es im nachhinein so erscheinen las-
sen, als ob er ursprünglich gar nicht die Absicht gehabt hätte, eine eigene
Übersetzung zu veröffentlichen. Freunde hätten ihn erst im allerletzten
Moment dazu überredet. Es sei nicht seine eigene Idee gewesen und die
Übersetzungsarbeit sei nur in aller Eile geschehen.

Man kann Erasmus' spätere Äußerungen möglicherweise so inter-
pretieren, daß er bis September 1514 wenigstens nicht die Absicht gehabt
hat, eine neue Übersetzung zu publizieren, wohl aber daran gearbeitet
hat. Selbst wenn man auf diese Art und Weise die Ehrlichkeit von Eras-
mus retten wollte, entkommt man der Schlußfolgerung nicht, daß er seit
spätestens 1512 an einer neuen Übersetzung gearbeitet hat. Er mag dann
vielleicht nicht unmittelbar das Vornehmen gehabt haben, diese zu publi-
zieren, er hat in jedem Fall seit 1512 daran gearbeitet.20
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